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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.2006

Norm

ARHG §70

EU-JZG §31

StPO §493

StPO §494a

Rechtssatz

Der Grundsatz der Spezialität steht auch einem Widerruf der bedingten Nachsicht einer über den Angeklagten früher

verhängten Strafe entgegen. Denn der Widerruf der bedingten Nachsicht einer Strafe, auf die sich die

Auslieferungsbewilligung nicht erstreckt, ist der (weiteren) Verfolgung und Verurteilung gleichzuhalten. Der Vollzug

einer widerrufenen Strafe ohne Zustimmung der ausliefernden Justizbehörde wäre jedenfalls unzulässig.
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Gegenteilig; Bem: Mit ausführlicher Begründung. (T1)
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